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vert werden, nur die Fähigkeit berechtigt zum Eintritt "). Mit diesem

Realunterricht wird der Unterricht für die größere Zahl
abgeschlossen. Für Diejenigen aber, welche noch eine umfassendere
Bildung suchen, ist dieser Realunterricht die zweckmäßigste Vorbereitung
in die Mittel- oder Bezirksschule. Statt dcr bisherigen Sekundärschulen

sollten 6—U) Mittelschulen oder Bezirksschulen mit
2—4 Lehrern errichtet werden, welche dann mehr leisten sollen, als
die jetzigen Sekundärschulen. Diese Bezirksschulen wären dann die
zweckmäßigen VorbereitungSanstalten zur besondern Berufsbildung in
den hö Hern Schulen"). St.

t°) Das ist unbedingt die einzig richtige demokratische Grundlage,

die einem guten, dem öffentlichen UnterrichtSwesen an- und ein-
gchörenden Bildungsinstitut gegeben werden kann. Die gottgegebenen

Talente sollen nicht menschlicherseits durch Geld zensirt unv ihre
Entwickclung vom Besitze zufälliger Güter abhängig gemacht werden.

") Nenne man die erste Stufe der „Berufsschulen" nun Bezirks-
schulen oder Progymnasicn (wir können unS ganz gut mit dcr erstern
Bezeichnung befreunden), so fordern wir für sie entschieden eine

ausgedehntere Anlage, als sie der Herr Einsender im Auge zu
haben scheint. Bei strenger Durchführung ihrer Ausscheidung in eine
Literar- und eine Realabtheilung mit Unterricht nach dem
Fachsystem — was selbstverständlich sein muß — können wir nicht einsehen,

wie Anstalten, die unmittelbar zum Eintritt in Hochschule einerseits

und Polytechnikum anderseits zu befähigen haben, mit 4 Lehrern

ausreichen sollen.

Ichul-Ehronik.

Bern. (Korresp.) Die Zahl der diesen Herbst erledigten Schulen

steigt bald in'S Unglaubliche und jedes Amtsblatt bringt immer
noch neue. Daß dieses einer der deutlichsten Beweise ist, wie
unzureichend die meisten Lehrer besoldet sind, wollen wir hier nicht erörtern.

Wir wollen nur an einem Beispiele klar machen, wie
belästigend diese Ausschreibungen und Bewerberprüfungen für Gemeinden

und Lehrer selbst sind.

In dcr Gemeinde Utzenstorf wurde vorletzten Herbst, bei Anlaß
der Reorganisation dcr dortigen Schulen, ein junger p a t e n t i r t c r
Lehrer provisorisch auf cin Jahr angestellt. Im Frühling trugen die
GemeindSbchörven bei der Tit. Erzichungsdirektion auf dcnnitive
Bestätigung sowol dcr Reorganisation, sowie auch des genannten
provisorischen Lehrers an. Allein dcr Herr ErziehungSdircktor (Bandc-
lier) verlangte daß daS Probejahr vollständig ausgehalten werde.
DaS nämliche Gesuch wird Viesen Herbst wiederholt. Die Neorga-
uisation wird genehmigt; allein dcr provisorische Lchrcr kann nicht
definitiv bestätigt werden, denn dcr trockene Buchstabe des Gesetzes
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verlangt eine Ausschreibung. So soll, also dieser Lehrer, der schow

zwei Mal von den Gemeindsbchörden definitiv vorgeschlagen worden,
noch eine Prüfung bestehn. Daß er nochmal vorgeschlagen und endlich

auch gewählt werde, unterliegt natürlich keinem Zweifel. Und
die andern Bewerber, die fich allsällig noch für diese Stelle bewerben?

Diese find in April geschickt und haben vergebliche Mühe und
Auslagen gehabt, was Beides nicht von ferne im Willen der genannten

Gemeindsbehörden gewesen.
Wie wäre wol solchen Uebelständen abzuhelfen? Ganz einfach«

hurch eine Interpretation der einschlägigen Gesetzesbestimmung (K. 67
des Gesetzes über die öffentlichen Primarschulen) dahin, daß eine auf
vorgegangene Ausschreibung der vakanten Lehrerstelle gemachte
Probezeit die Bedeutung einer gesetzlichen Anstellungsprüfnng habe und-
eine neue Ausschreibung nur im Falle nicht befriedigender Leistungen
refp. einer Neuwahl, erforderlich sei; oder aber durch ein Dekret,
welches es den Behörden überhaupt möglich macht, patentirte Lehrer
auch ohne Prüfnng definitiv anzustellen.

— In den öffentlichen Blättern kursirt die Nachricht es habe
eine unlängst in der Stadt Bern verstorbene Jungfer 11 Hunde
versteuert und dabei noch 7 weitere Stück der Versteuerung verheimlicht»
so daß die Verlassenschaft sür die nachträglichen Steuern sammt den
gesetzlichen Verheimlichungsbußen belangt worden sei. — Es liegt ein
Beweis ungeheurer Verirrung des menschlichen Geistes und Herzens
in solchen Erscheinungen, und ist das Hätscheln nnd Füttern von 18
sage achtzehn Hunden ein um so verwerflicheres Thun, als mit dem
gleichen Aufwand fast eine eben so große Anzahl armer Kinder
chrem Elende entrissen und zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft
erzogen werden könnten. Nach unserm Dafürhalten läge es in der
Pflicht dcr Behörden eines christlichen Staates, in solchen Fällen
korrektionell einzuschreiten und überhaupt derartige Liebbabereien wenn
nicht zu verunmöglichen, so doch an Bedingungen zu knüpfen, die in
den Interessen der Gesellschaft einiges Gegengewicht fänden. Hätte
z. B. diese Stadtjungfer je für den in der Zahl nächstfolgenden ihrer
Hunde die doppelte Steuer des nächstvorhergehenven zu zahlen
gehabt — und eine derartige Progressivsteuer für Hunde, Katzen,
Stubenvögel und ähnliches Gcthier wäre gegenüber der allgemeinen
Armennoth kein so großes Unding — welches Sümmchen wäre bei
18 Hunden jährlich der Schul- oder Armenkasse zugefallen?

Freeburg. Die Regierung pflegt auf Nieverlagen mit dcr
Errichtung neuer Anstalten zum Volkswohl zu antworten. So
beschloß fie gleich nach den Nationalrathswahlen eine Bezirksschule

in Bulle zu gründen. Aufklärung ist die Waffe, die ihre
Feinde am würdigsten und sichersten vernichtet.

Bafelland. (Eingesandt.) Wie es mit dem Einkommen der
Lehrer in Baselland steht, wissen Sic. Es gehört zu den bessern in
der Schweiz, obwohl es nicht genügend ist und noch immer zu
Nebenerwerben zwingt, welche gar zu leicht Hauptgeschäft werden und
die Schule beeinträchtigen. Gibt dcr Staat 400 Fr., die Gemeinde
Wohnung und Beheizung ncbst zwei Jucharten Pflanzland, jeder All-
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